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Amtliche Bekanntmachungen 
 

89 

B E K A N N T M A C H U N G 
 

über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum 19. Niedersächsischen Landtag 
am 09. Oktober 2022 

 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Stadt Salzgitter liegt in der Zeit vom 

19. September bis 23. September 2022 wie folgt zur allgemeinen Einsicht aus:  
 
 
Stadtteil 19.09. 20.09. 21.09. 22.09. 23.09. 

SZ-Lebenstedt, 
Rathaus, 
Briefwahlbüro 

08:00 bis 
12:30 Uhr 

 

08:00 bis 
12:30 Uhr 
13:30 bis 
18:00 Uhr 

08:00 bis 
12:30 Uhr 
13:30 bis 
15:00 Uhr 

08:00 bis 
12:30 Uhr 
13:30 bis 
18:00 Uhr 

08:00 bis 
12:30 Uhr 

SZ-Bad 
Kl. Rathaus 
Briefwahlbüro 
 

08:30 bis 
12:30 Uhr 

 

08:30 bis 
12:30 Uhr 
13:30 bis 
18:00 Uhr 

08:30 bis 
12:30 Uhr 
13:30 bis 
15:00 Uhr 

08:30 bis 
12:30 Uhr 
13:30 bis 
18:00 Uhr 

08:30 bis 
12:30 Uhr 

 
 

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus de-
nen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre oder ein bedingter Sperrver-
merk nach § 51 oder § 52 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme 
ist durch ein Datensichtgerät bei den oben angegebenen Stellen barrierefrei möglich. 
  
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 

19. bis zum 23. September 2022 bei den oben angegebenen Stellen der Stadt Salzgit-
ter einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen. Der Antrag kann 
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schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift während der Öffnungszeiten gestellt 
werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätes-

tens 18. September 2022 eine Wahlbenachrichtigung. 
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss das Wählerverzeichnis einsehen und gegebenenfalls einen Antrag auf Berichti-
gung des Wählerverzeichnisses stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann.  

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl  
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) des jeweiligen 
Wahlkreises oder  
 

b) durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 
 a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Be-

richtigung des Wählerverzeichnisses versäumt hat, 
 

 b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antrags-
frist entstanden ist,  

 
 c) wenn sein Wahlrecht im Berichtigungsverfahren vom Kreiswahlleiter festge-

stellt worden ist und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten 
bis zum 07. Oktober 2022, 13.00 Uhr, bei der Stadt Salzgitter, Briefwahlbüro, Joachim-
Campe-Str. 6 – 8, 38226 Salzgitter, mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden. Telefonische und mit SMS-Kurznachrichten versendete Anträge sind unzuläs-
sig. Weiterhin ist die Beantragung auch in der Außenstelle Salzgitter-Bad, BürgerCen-
ter, während der dortigen Öffnungszeiten möglich. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
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Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 
5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte, der gleichzeitig an der Briefwahl teil-

nehmen möchte  
 

 einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
 

 einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
 

 einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, verse-
henen roten Wahlbriefumschlag und 
 

 ein Merkblatt für die Briefwahl 
 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur mög-
lich, wenn die Berechtigung zur Empfangsannahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr 
als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Per-
son auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig absenden, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag bis 18.00 
Uhr bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle eingeht. Eine persönliche Abgabe an 
dieser Stelle ist auch möglich. Eine Abgabe des Wahlbriefes in einem Wahllokal ist nicht 
erlaubt 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 
 
 
 

In Vertretung 
 
 

gez. Michael Tacke 
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90 

Öffentliche Zustellungen 
 

Gegen nachstehend aufgeführte Personen ist jeweils ein Bescheid nach der Satzung der Stadt 
Salzgitter über die Benutzung von Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften ergangen, der 
nicht zustellbar ist. 
 
 
Name/Empfänger                        letzter bekannter Wohnsitz   Bescheid 
Aktenzeichen    vom 
Kardaavi, Riad                       Nord-Süd-Straße 36    12.08.2022 
50.3.5.1                                                38229 Salzgitter 
 
 
 
Die Bescheide können durch den jeweiligen Empfänger oder sonstige Berechtigte im Fachdienst 
Soziales und Senioren, Nord-Süd-Straße 46, 38229 Salzgitter, nach vorheriger Terminvereinba-
rung bis zum 05.10.2022 eingesehen werden. 
 
Nach Ablauf von 2 Wochen, nach Beginn der Bekanntgabe, gelten die Bescheide als zugestellt. 
 
 
Fachdienst Soziales und Senioren 
- Unterkunftsverwaltung  - 
AZ: 50.3.5 
 
 
Aushang: 
 
 
vom 
 
bis 
 
______________________________ 
FD 50    Datum/Unterschrift 
 

91 

Öffentliche Zustellungen 
 

Gegen nachstehend aufgeführte Personen ist jeweils ein Bescheid ergangen, der nicht zustellbar 
ist. 
 
 

Name/Empfänger letzter bekannter Wohnsitz Bescheid nach dem Bescheid  
Aktenzeichen   vom 

Al Arafi, Menzer Ringgasse 8 IfSG 10.08.2022 
32.4/012201953 38226 Salzgitter 
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Thomas, Monika Hilde Klunkau 30 Straßenverkehrsgesetz 15.08.2022 
32.4/032209692 38226 Salzgitter  
 
Synanidis, Alexander G. Holbeinweg 10 IfSG 16.08.2022 
32.4/012200339 38228 Salzgitter 
 
Iacorlev, Andrei-C. Rohrkamp 5 Straßenverkehrsgesetz 16.08.2022 
32.4/152204890 38226 Salzgitter 
 
Lawerenz, Sascha Sonnenbergweg 19 Straßenverkehrsgesetz 16.08.2022 
32.4/152204651 38229 Salzgitter 
 
Bitsch, Tobias Klesmerplatz 4 Straßenverkehrsgesetz 16.08.2022 
32.4/032205344 38259  
 
Mihaylov, Varban Werkstraße 12 Straßenverkehrsgesetz 16.08.2022 
32.4/022200280 38229 Salzgitter  
 
Dumitrscu, Florian-B Str. Tineretului Nr. 3 bl 155 sc Straßenverkehrsgesetz 17.08.2022 
32.4/022200426 B et.4 ap.17 RO-Jud.AG Mun.Pitesti 
 
Dragulin, Decebal Sternbergstraße 2 Straßenverkehrsgesetz 17.08.2022 
32.4/032206841 38229 Salzgitter 
 
Dragulin, Decebal Sternbergstraße 2 Straßenverkehrsgesetz 17.08.2022 
32.4/032206840 38229 Salzgitter  
 
Dragulin, Decebal Sternbergstraße 2 Straßenverkehrsgesetz 17.08.2022 
32.4/032206839 38229 Salzgitter 
 
Ajudelui, Florin Badenstedter Straße 46A Straßenverkehrsgesetz 18.08.2022 
32.4/062207282 30453 Hannover 
 
Constantin, Adrian Mozartstraße 13 OT Bad Straßenverkehrsgesetz 19.08.2022 
32.4/032207583 38259 Salzgitter 
 
Jankovic, Vuk Pestalozzistraße 14 Straßenverkehrsgesetz 19.08.2022 
32.4/082207622 38642 Goslar 
 
Cadar, Ioan-Marian Seesener Straße 9 Straßenverkehrsgesetz 23.08.2022 
32.4/082204383 38239 Salzgitter 
 
Ajudelui, Florin Badenstedter Straße 46A Straßenverkehrsgesetz 23.08.2022 
32.4/152205075 30453 Hannover 
 
Pap, Vasile Am Pferdemarkt 34 Straßenverkehrsgesetz 23.08.2022 
32.4/082205752 30853 Langenhagen 
 
Pap, Vasile Am Pferdemarkt 34 Straßenverkehrsgesetz 23.08.2022 
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32.4/162202647 30853 Langenhagen 
 
Pogorevici, Iurie August-Schaper-Str. 5 b.Schneider Straßenverkehrsgesetz 23.08.2022 
32.4/082206560 30880 Laatzen 
 
Rashkov, Angel Bockmühlenhof 2 Straßenverkehrsgesetz 23.08.2022 
32.4/052201501 38226 Salzgitter 
 
Leubner, Jeanine Johann-Sebastian-Bach-Straße 16 Straßenverkehrsgesetz 24.08.2022 
32.4/102204467 38226 Salzgitter 
 
 
 
Die Bescheide können durch den jeweiligen Empfänger oder sonstige Berechtigte im Fachdienst-
BürgerService und Ordnung –Städtischer Ordnungsdienst-, Salzgitter-Lebenstedt, Joachim-
Campe-Straße 6 - 8, während der Sprechzeiten bis zum 05.10.2022 eingesehen werden. 
 
 
Nach Ablauf von 2 Wochen, nach Beginn der Bekanntgabe, gelten die Bescheide als zugestellt. 
 
 
Fachdienst BürgerService und Ordnung 
- Städtischer Ordnungsdienst - 
AZ.: 32. 
 
 
 
Aushang: 
 
 
vom 
 
bis 
 
______________________________ 
FD 32    Datum/Unterschrift 
 


